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Sow
ohl EP als auch M

inisterrat verabschieden die Ver-
ordnung, auch Klim

aschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klim
aneutralität 

bis 2050 w
ird dam

it in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entw
urf 

liegt dem
 EP zur Abstim

m
ung vor und fi ndet in 1. Lesung eine M

ehrheit.

Anschließend: Die EU
-Kom

m
ission legt das G

esetzespaket „Fit for 55“ 
vor, das die Ziele des eher allgem

ein gehaltenen Klim
aschutzgesetzes 

näher ausform
uliert. Ein neues G

esetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entw
urf beim

 M
inisterrat. Die Um

w
eltm

inister/-innen der 
27 M

itgliedstaaten haben w
eitere Änderungsvorschläge. Der Entw

urf 
m

uss zurück ins EP.

Der Entw
urf geht an den U

m
w

eltausschuss des EP und w
ird dort 

verhandelt. Interessengruppen w
ie Industrie- oder Um

w
eltverbände ge-

ben ihre Einschätzungen ab, w
eitere Ausschüsse w

erden eingebunden.

Die EU
-Kom

m
ission legt einen G

esetzentw
urf vor, 

w
ie die EU bis 2050 zum

 ersten klim
aneutralen „Kontinent“ w

erden soll.
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D
as Europäische Parlam

ent (EP) im
 Ü

berblick
D

as EP ist das einzige direkt gew
ählte O

rgan der Europäischen 
U

nion (EU
) und das einzige direkt gew

ählte supranationale 
(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 
Parlam

ent der W
elt. Es ging in seiner heutigen Form

 aus der 
Europäischen Parlam

entarischen Versam
m

lung der Europäi-
schen G

em
einschaft (EG

) hervor, die 1957 gegründet w
urde.   

In K
ürze: D

as EP …

·
vertritt die rund 447 M

illionen B
ürger/-innen der EU

.
·

w
ird für jew

eils 5 Jahre (Legislaturperiode) gew
ählt.

·
hat bis zu 751 A

bgeordnete (M
itglieder des Europäischen  

 
Parlam

ents = M
dEP) aus allen 27 EU

-M
itgliedstaaten.

·
besteht 2024 – 2029 aus 720 M

dEP.
·

ist nicht nach nationaler Z
ugehörigkeit, sondern auf B

asis  
 

politischer O
rientierung in länderübergreifenden 

 
Fraktionen organisiert.

·
arbeitet in allen 24 A

m
tsprachen der EU

.   
·

hat seinen offi ziellen Sitz in Straß
burg (für Plenarsitzun-

 
gen), die A

usschüsse und Fraktionen tagen in B
rüssel.

 
D

as EP hat in den letzten Jahrzehnten an B
edeutung ge-

 
w

onnen, dennoch fehlen ihm
 nach w

ie vor w
ichtige R

echte, 
die nationale V

olksvertretungen (Parlam
ente) haben. So fehlt 

dem
 EP das R

echt, G
esetze vorzuschlagen (G

esetzesinitiativrecht 
D

 S. 5, 8). A
uß

erdem
 w

ählt das EP die Europäische K
om

m
ission 

(also die Exekutive der EU
 ≈ R

egierung) nicht allein und die 
H

ürden für einen M
isstrauensantrag liegen sehr hoch (D

 S. 3). 
In B

ereichen w
ie der A

uß
en- und Sicherheitspolitik ist es bis 

heute w
eitgehend von der M

itsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU D
Spicker N

r. 18

D
ie R

olle des EP bei der G
esetzgebung     

Das EP entscheidet vieles m
it, aber so gut w

ie nichts allein: Auf 
diese Form

el kann m
an seine Rolle bei der EU-G

esetzgebung 
bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 
Kom

m
ission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung

über die Vorlagen teilen sich der M
inisterrat als Vertretung der 

M
itgliedstaaten und das EP als Vertretung der Bürger/-innen.

D
as ordentliche G

esetzgebungsverfahren in der EU

 
U

m
 das kom

plexe V
erfahren zu beschleunigen, sind 

„T
riloge“ eingeführt w

orden. D
as sind V

erhandlungen 
zw

ischen G
esandten von K

om
m

ission, M
inisterrat und EP, die 

K
om

prom
issvorschläge erarbeiten sollen. D

iesen m
üssen EP und 

M
inisterrat dann nur noch form

ell zustim
m

en. D
as V

erfahren 
spart Zeit, w

ird jedoch oft als zu w
enig transparent kritisiert. 

M
ittlerw

eile gibt es ein R
egelw

erk für T
rilog-V

erhandlungen in 
der G

eschäftsordnung des EP.

W
ahlen zum

 EP
G

enau genom
m

en gibt es nicht die eine Europa-
w

ahl. Stattdessen fi nden in den 27 EU
-M

itglied-
staaten alle fünf Jahre parallele W

ahlen zum
 

EP statt. D
ie Bürger/-innen stim

m
en dabei für 

eine na tionale Partei (Listenw
ahl) und/oder ein-

zelne Kandidaten bzw
. Kandidatinnen, die sie ins 

EP entsenden m
öchten. In D

eutschland hat jede/-r W
ahl-

berechtigte eine Stim
m

e, die für eine Liste vergeben w
erden 

kann. Auch das W
ahlsystem

 ist nicht einheitlich. D
ie M

itglied-
staaten m

üssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 
W

ahlsystem
s aber an eine Reihe von G

rundsätzen halten:

· D
ie M

dEP w
erden nach dem

 Verhältnisw
ahlsystem

 gew
ählt.

· D
ie W

ahl erfolgt allgem
ein, unm

ittelbar, frei und geheim
.

· Jede/-r W
ahlberechtigte darf nur einm

al (also in einem
 Land) 

w
ählen.

 
W

ahlberechtigt ist, w
er U

nionsbürger/-in ist und die inner-
 

staatlichen w
ahlrechtlichen V

oraussetzungen erfüllt. D
as 

M
indestalter für das aktive W

ahlrecht liegt in den m
eisten M

it-
gliedstaaten bei 18 Jahren. In M

alta, Ö
sterreich und seit 2024 in 

D
eutschland dürfen auch B

ürger/-innen ab 16 Jahren w
ählen. 

W
ie w

erden die Sitze verteilt?
D

ie Sitzverteilung folgt dem
 Prinzip der degressiven Propor-

tionalität. D
as bedeutet: Bevölkerungsreiche M

itgliedstaaten 
entsenden absolut gesehen m

ehr Abgeordnete ins EP als 
bevölkerungs m

äßig kleine M
itgliedstaaten, im

 Verhältnis sind 
große M

itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 
auch den M

enschen in kleineren Ländern eine w
irksam

e parla-
m

entarische M
itbestim

m
ung erm

öglicht w
erden.

D
ie A

rbeit des EP am
 B

eispiel der K
lim

apolitik
In der Klim

a- und U
m

w
eltpolitik der EU hat das EP in den ver-

gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenom
m

en. Im
 N

ovem
-

ber 2019 stim
m

ten 429 M
dEP bei 225 G

egenstim
m

en und 19 
Enthaltungen dafür, den „Klim

anotstand“ auszurufen. In dem
 

Antrag w
ird die EU

-Kom
m

ission aufgefordert, stärkere M
aß-

nahm
en zur Bekäm

pfung des Klim
aw

andels einzuleiten. D
em

-
nach sollen bis 2030 die C

O
2 -Em

issionen gegenüber 1990 um
 

55 Prozent gesenkt w
erden. D

as EU
-Klim

aschutzgesetz w
urde 

w
enig später auf den W

eg gebracht.

So entstand das EU
-K

lim
aschutzgesetz:

Europäisches Parlam
ent

Perspektiven und H
erausforderungen

D
as EP hat m

it jeder EU
-Reform

 M
itspracherechte hinzuge-

w
onnen. D

ie EU ist dennoch w
eit davon entfernt, eine parla-

m
entarische D

em
okratie zu sein. Zw

ei seit langem
 diskutierte 

R
eform

vorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines G
esetzesinitiativrechts für das EP

D
ie EU w

ürde dam
it stärker einer parlam

entarischen D
em

okra-
tie gleichkom

m
en, w

ie es sie in den M
itgliedstaaten gibt. Ein 

solcher Bruch m
it dem

 Initiativm
onopol der Kom

m
ission w

ür-
de aber die Frage aufw

erfen, ob nicht auch der M
inisterrat (als 

Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesam
teuropäischer (transnationaler) Listen 

D
ie W

ähler/-innen könnten dann in der gesam
ten EU für diesel-

ben Kandidierenden stim
m

en. D
as käm

e dem
 2014 erstm

als 
erprobten M

odell EU
-w

eiter Bew
erber/-innen um

 das Am
t des 

Kom
m

issionspräsidenten/der Kom
m

issionspräsidentin zugute. 
G

esam
teuropäische Listen w

ären aber auch eine Lösung für 
einen grundlegenden Zielkonfl ikt: D

ie H
öchstzahl an Sitzen im

 
EP ist vertraglich begrenzt, auch um

 die Arbeitsfähigkeit zu 
gew

ährleisten. G
leichzeitig m

üssen m
it jeder EU

-Erw
eiterung 

m
ehr Bürger/-innen politisch vertreten w

erden. 

 
Inw

iew
eit die V

orschläge C
hancen auf eine U

m
setzung  

 
haben, hängt nicht zuletzt von den politischen M

ehrheits-
verhältnissen in den M

itgliedstaaten ab. In den vergangenen 
Jahren sind vielerorts Parteien stärker gew

orden, die eine R
ück -

verlagerung von K
om

petenzen w
eg von der EU

 hin zu den M
it-

gliedstaaten fordern, m
it dem

 G
edanken eines EU

-A
usstiegs ihres 

Landes liebäugeln oder sogar eine A
bschaffung der EU

 in ihrer 
heutigen Form

 befürw
orten. 

Aufgaben und Funktionen
Politikgestaltung und G

esetzgebung
· D

as EP verabschiedet die G
esetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) m
eist ge-

m
einsam

 m
it dem

 Rat der EU (= M
inisterrat).

· D
as EP entscheidet gem

einsam
 m

it dem
 M

inisterrat über den 
jährlichen H

aushaltsplan und erteilt seine Zustim
m

ung zum
 

M
ehrjährigen Finanzrahm

en (M
FR).

R
epräsentation und Kom

m
unikation

· D
ie M

dEP repräsentieren die W
ähler/-innen und tauschen 

sich m
it Interessengruppen aus. Alle M

dEP arbeiten m
indes-

tens vier W
ochen pro Jahr ausschließlich in ihrem

 W
ahlkreis.

· D
as EP arbeitet m

it nationalen Parlam
enten zusam

m
en.

W
ahl der Kom

m
ission

· Kom
m

issionspräsident/-in: D
as EP w

ählt m
it der M

ehrheit 
seiner M

itglieder die Person, die die M
itgliedstaaten im

 Euro-
päischen Rat (ER) m

it qualifi zierter M
ehrheit (D

Spicker N
r. 18, 

S. 4) für das Am
t vorgeschlagen haben.  

· Kom
m

ission: D
as EP m

uss allen Kom
m

issionsm
itgliedern 

anschließend die Zustim
m

ung erteilen. Ü
ber ihre Eignung 

w
ird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle
· D

as EP kann m
it Zw

eidrittelm
ehrheit der abgegebenen 

Stim
m

en und zugleich der M
ehrheit der Sitze im

 EP einen 
M

isstrauensantrag gegen die Kom
m

ission beschließen. 
D

ie Kom
m

ission m
uss dann geschlossen zurücktreten.

· M
it der H

aushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU
-

G
elder vorschriftsgem

äß ausgegeben w
orden sind. D

am
it 

hat das EP auch im
 N

achhinein die Kontrolle über die Kom
-

m
ission und andere EU

-O
rgane. 

  

 M
ärz 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 O
ktober 2020 

Vertragsreform
en

· D
as EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU
-Verträge beim

 ER einreichen. Beschließt der ER die 
Einberufung eines Verfassungskonvents, m

uss das EP bei 
der Aus arbeitung beteiligt w

erden. Bei einfachen Vertrags-
änderungen hat das EP Zustim

m
ungsrecht.

· D
as EP stim

m
t der Aufnahm

e von Verhandlungen zum
 

EU
-B

eitritt oder -Austritt eines Landes zu.

Aufbau
D

as Plenum
 als Vollversam

m
lung aller M

dEP stim
m

t über 
inhaltliche Entscheidungen m

it M
ehrheit ab. U

nterstützt w
ird 

es dabei u. a. von folgenden G
rem

ien und O
rganen:

· D
ie m

eisten nationalen Parteien organisieren sich in Fraktio-
nen m

it ähnlichen politischen Ansichten. Sie bestehen aus 
m

indestens 23 M
dEP, die aus sieben verschiedenen M

itglied-
staaten kom

m
en m

üssen. In der Legislaturperiode 2019 – 2024
gab es sieben Fraktionen und 46 fraktionslose M

dEP. 
· D

ie 20 ständigen Ausschüsse (gew
ählt auf 2,5 Jahre) arbeiten 

fachgebunden und bereiten die inhaltlichen Entscheidungen 
vor. Jedes M

dEP gehört m
indestens einem

 Ausschuss an. 
· Zeitlich begrenzt können U

ntersuchungsausschüsse auf 
Antrag eines Viertels der M

dEP eingesetzt w
erden, w

enn 
etw

a H
inw

eise auf Verstöße gegen EU
-Recht durch EU

- 
O

rgane, M
itgliedstaaten oder Einzelpersonen vorliegen.

· D
er/die Präsident/-in und die 14 Vertreter/-innen leiten die 

Plenarsitzungen und vertreten das EP nach außen. 
· D

er Konferenz der Präsidenten gehören Präsident/-in, 
Erste/-r Vizepräsident/-in und die Fraktionsvorsitzenden an. 
Sie organisiert die parlam

entarische Arbeit und die Zusam
-

m
enarbeit des EP m

it anderen EU
-O

rganen und nationalen 
Parlam

enten.

Dam
it es nun schneller gehen kann, w

erden die Verhand-
lungen im

 Trilog-Verfahren (D
S. 5) fortgeführt. Eine Einigung auf eine 

geänderte Fassung w
ird schnell erreicht.
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Sow
ohl EP als auch M

inisterrat verabschieden die Ver-
ordnung, auch Klim

aschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klim
aneutralität 

bis 2050 w
ird dam

it in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entw
urf 

liegt dem
 EP zur Abstim

m
ung vor und fi ndet in 1. Lesung eine M

ehrheit.

Anschließend: Die EU
-Kom

m
ission legt das G

esetzespaket „Fit for 55“ 
vor, das die Ziele des eher allgem

ein gehaltenen Klim
aschutzgesetzes 

näher ausform
uliert. Ein neues G

esetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entw
urf beim

 M
inisterrat. Die Um

w
eltm

inister/-innen der 
27 M

itgliedstaaten haben w
eitere Änderungsvorschläge. Der Entw

urf 
m

uss zurück ins EP.

Der Entw
urf geht an den U

m
w

eltausschuss des EP und w
ird dort 

verhandelt. Interessengruppen w
ie Industrie- oder Um

w
eltverbände ge-

ben ihre Einschätzungen ab, w
eitere Ausschüsse w

erden eingebunden.

Die EU
-Kom

m
ission legt einen G

esetzentw
urf vor, 

w
ie die EU bis 2050 zum

 ersten klim
aneutralen „Kontinent“ w

erden soll.
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D
as Europäische Parlam

ent (EP) im
 Ü

berblick
D

as EP ist das einzige direkt gew
ählte O

rgan der Europäischen 
U

nion (EU
) und das einzige direkt gew

ählte supranationale 
(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 
Parlam

ent der W
elt. Es ging in seiner heutigen Form

 aus der 
Europäischen Parlam

entarischen Versam
m

lung der Europäi-
schen G

em
einschaft (EG

) hervor, die 1957 gegründet w
urde.   

In K
ürze: D

as EP …

·
vertritt die rund 447 M

illionen B
ürger/-innen der EU

.
·

w
ird für jew

eils 5 Jahre (Legislaturperiode) gew
ählt.

·
hat bis zu 751 A

bgeordnete (M
itglieder des Europäischen  

 
Parlam

ents = M
dEP) aus allen 27 EU

-M
itgliedstaaten.

·
besteht 2024 – 2029 aus 720 M

dEP.
·

ist nicht nach nationaler Z
ugehörigkeit, sondern auf B

asis  
 

politischer O
rientierung in länderübergreifenden 

 
Fraktionen organisiert.

·
arbeitet in allen 24 A

m
tsprachen der EU

.   
·

hat seinen offi ziellen Sitz in Straß
burg (für Plenarsitzun-

 
gen), die A

usschüsse und Fraktionen tagen in B
rüssel.

 
D

as EP hat in den letzten Jahrzehnten an B
edeutung ge-

 
w

onnen, dennoch fehlen ihm
 nach w

ie vor w
ichtige R

echte, 
die nationale V

olksvertretungen (Parlam
ente) haben. So fehlt 

dem
 EP das R

echt, G
esetze vorzuschlagen (G

esetzesinitiativrecht 
D

 S. 5, 8). A
uß

erdem
 w

ählt das EP die Europäische K
om

m
ission 

(also die Exekutive der EU
 ≈ R

egierung) nicht allein und die 
H

ürden für einen M
isstrauensantrag liegen sehr hoch (D

 S. 3). 
In B

ereichen w
ie der A

uß
en- und Sicherheitspolitik ist es bis 

heute w
eitgehend von der M

itsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU D
Spicker N

r. 18

D
ie R

olle des EP bei der G
esetzgebung     

Das EP entscheidet vieles m
it, aber so gut w

ie nichts allein: Auf 
diese Form

el kann m
an seine Rolle bei der EU-G

esetzgebung 
bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 
Kom

m
ission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung

über die Vorlagen teilen sich der M
inisterrat als Vertretung der 

M
itgliedstaaten und das EP als Vertretung der Bürger/-innen.

D
as ordentliche G

esetzgebungsverfahren in der EU

 
U

m
 das kom

plexe V
erfahren zu beschleunigen, sind 

„T
riloge“ eingeführt w

orden. D
as sind V

erhandlungen 
zw

ischen G
esandten von K

om
m

ission, M
inisterrat und EP, die 

K
om

prom
issvorschläge erarbeiten sollen. D

iesen m
üssen EP und 

M
inisterrat dann nur noch form

ell zustim
m

en. D
as V

erfahren 
spart Zeit, w

ird jedoch oft als zu w
enig transparent kritisiert. 

M
ittlerw

eile gibt es ein R
egelw

erk für T
rilog-V

erhandlungen in 
der G

eschäftsordnung des EP.

W
ahlen zum

 EP
G

enau genom
m

en gibt es nicht die eine Europa-
w

ahl. Stattdessen fi nden in den 27 EU
-M

itglied-
staaten alle fünf Jahre parallele W

ahlen zum
 

EP statt. D
ie Bürger/-innen stim

m
en dabei für 

eine na tionale Partei (Listenw
ahl) und/oder ein-

zelne Kandidaten bzw
. Kandidatinnen, die sie ins 

EP entsenden m
öchten. In D

eutschland hat jede/-r W
ahl-

berechtigte eine Stim
m

e, die für eine Liste vergeben w
erden 

kann. Auch das W
ahlsystem

 ist nicht einheitlich. D
ie M

itglied-
staaten m

üssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 
W

ahlsystem
s aber an eine Reihe von G

rundsätzen halten:

· D
ie M

dEP w
erden nach dem

 Verhältnisw
ahlsystem

 gew
ählt.

· D
ie W

ahl erfolgt allgem
ein, unm

ittelbar, frei und geheim
.

· Jede/-r W
ahlberechtigte darf nur einm

al (also in einem
 Land) 

w
ählen.

 
W

ahlberechtigt ist, w
er U

nionsbürger/-in ist und die inner-
 

staatlichen w
ahlrechtlichen V

oraussetzungen erfüllt. D
as 

M
indestalter für das aktive W

ahlrecht liegt in den m
eisten M

it-
gliedstaaten bei 18 Jahren. In M

alta, Ö
sterreich und seit 2024 in 

D
eutschland dürfen auch B

ürger/-innen ab 16 Jahren w
ählen. 

W
ie w

erden die Sitze verteilt?
D

ie Sitzverteilung folgt dem
 Prinzip der degressiven Propor-

tionalität. D
as bedeutet: Bevölkerungsreiche M

itgliedstaaten 
entsenden absolut gesehen m

ehr Abgeordnete ins EP als 
bevölkerungs m

äßig kleine M
itgliedstaaten, im

 Verhältnis sind 
große M

itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 
auch den M

enschen in kleineren Ländern eine w
irksam

e parla-
m

entarische M
itbestim

m
ung erm

öglicht w
erden.

D
ie A

rbeit des EP am
 B

eispiel der K
lim

apolitik
In der Klim

a- und U
m

w
eltpolitik der EU hat das EP in den ver-

gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenom
m

en. Im
 N

ovem
-

ber 2019 stim
m

ten 429 M
dEP bei 225 G

egenstim
m

en und 19 
Enthaltungen dafür, den „Klim

anotstand“ auszurufen. In dem
 

Antrag w
ird die EU

-Kom
m

ission aufgefordert, stärkere M
aß-

nahm
en zur Bekäm

pfung des Klim
aw

andels einzuleiten. D
em

-
nach sollen bis 2030 die C

O
2 -Em

issionen gegenüber 1990 um
 

55 Prozent gesenkt w
erden. D

as EU
-Klim

aschutzgesetz w
urde 

w
enig später auf den W

eg gebracht.

So entstand das EU
-K

lim
aschutzgesetz:

Europäisches Parlam
ent

Perspektiven und H
erausforderungen

D
as EP hat m

it jeder EU
-Reform

 M
itspracherechte hinzuge-

w
onnen. D

ie EU ist dennoch w
eit davon entfernt, eine parla-

m
entarische D

em
okratie zu sein. Zw

ei seit langem
 diskutierte 

R
eform

vorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines G
esetzesinitiativrechts für das EP

D
ie EU w

ürde dam
it stärker einer parlam

entarischen D
em

okra-
tie gleichkom

m
en, w

ie es sie in den M
itgliedstaaten gibt. Ein 

solcher Bruch m
it dem

 Initiativm
onopol der Kom

m
ission w

ür-
de aber die Frage aufw

erfen, ob nicht auch der M
inisterrat (als 

Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesam
teuropäischer (transnationaler) Listen 

D
ie W

ähler/-innen könnten dann in der gesam
ten EU für diesel-

ben Kandidierenden stim
m

en. D
as käm

e dem
 2014 erstm

als 
erprobten M

odell EU
-w

eiter Bew
erber/-innen um

 das Am
t des 

Kom
m

issionspräsidenten/der Kom
m

issionspräsidentin zugute. 
G

esam
teuropäische Listen w

ären aber auch eine Lösung für 
einen grundlegenden Zielkonfl ikt: D

ie H
öchstzahl an Sitzen im

 
EP ist vertraglich begrenzt, auch um

 die Arbeitsfähigkeit zu 
gew

ährleisten. G
leichzeitig m

üssen m
it jeder EU

-Erw
eiterung 

m
ehr Bürger/-innen politisch vertreten w

erden. 

 
Inw

iew
eit die V

orschläge C
hancen auf eine U

m
setzung  

 
haben, hängt nicht zuletzt von den politischen M

ehrheits-
verhältnissen in den M

itgliedstaaten ab. In den vergangenen 
Jahren sind vielerorts Parteien stärker gew

orden, die eine R
ück -

verlagerung von K
om

petenzen w
eg von der EU

 hin zu den M
it-

gliedstaaten fordern, m
it dem

 G
edanken eines EU

-A
usstiegs ihres 

Landes liebäugeln oder sogar eine A
bschaffung der EU

 in ihrer 
heutigen Form

 befürw
orten. 

Aufgaben und Funktionen
Politikgestaltung und G

esetzgebung
· D

as EP verabschiedet die G
esetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) m
eist ge-

m
einsam

 m
it dem

 Rat der EU (= M
inisterrat).

· D
as EP entscheidet gem

einsam
 m

it dem
 M

inisterrat über den 
jährlichen H

aushaltsplan und erteilt seine Zustim
m

ung zum
 

M
ehrjährigen Finanzrahm

en (M
FR).

R
epräsentation und Kom

m
unikation

· D
ie M

dEP repräsentieren die W
ähler/-innen und tauschen 

sich m
it Interessengruppen aus. Alle M

dEP arbeiten m
indes-

tens vier W
ochen pro Jahr ausschließlich in ihrem

 W
ahlkreis.

· D
as EP arbeitet m

it nationalen Parlam
enten zusam

m
en.

W
ahl der Kom

m
ission

· Kom
m

issionspräsident/-in: D
as EP w

ählt m
it der M

ehrheit 
seiner M

itglieder die Person, die die M
itgliedstaaten im

 Euro-
päischen Rat (ER) m

it qualifi zierter M
ehrheit (D

Spicker N
r. 18, 

S. 4) für das Am
t vorgeschlagen haben.  

· Kom
m

ission: D
as EP m

uss allen Kom
m

issionsm
itgliedern 

anschließend die Zustim
m

ung erteilen. Ü
ber ihre Eignung 

w
ird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle
· D

as EP kann m
it Zw

eidrittelm
ehrheit der abgegebenen 

Stim
m

en und zugleich der M
ehrheit der Sitze im

 EP einen 
M

isstrauensantrag gegen die Kom
m

ission beschließen. 
D

ie Kom
m

ission m
uss dann geschlossen zurücktreten.

· M
it der H

aushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU
-

G
elder vorschriftsgem

äß ausgegeben w
orden sind. D

am
it 

hat das EP auch im
 N

achhinein die Kontrolle über die Kom
-

m
ission und andere EU

-O
rgane. 

  

 M
ärz 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 O
ktober 2020 

Vertragsreform
en

· D
as EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU
-Verträge beim

 ER einreichen. Beschließt der ER die 
Einberufung eines Verfassungskonvents, m

uss das EP bei 
der Aus arbeitung beteiligt w

erden. Bei einfachen Vertrags-
änderungen hat das EP Zustim

m
ungsrecht.

· D
as EP stim

m
t der Aufnahm

e von Verhandlungen zum
 

EU
-B

eitritt oder -Austritt eines Landes zu.

Aufbau
D

as Plenum
 als Vollversam

m
lung aller M

dEP stim
m

t über 
inhaltliche Entscheidungen m

it M
ehrheit ab. U

nterstützt w
ird 

es dabei u. a. von folgenden G
rem

ien und O
rganen:

· D
ie m

eisten nationalen Parteien organisieren sich in Fraktio-
nen m

it ähnlichen politischen Ansichten. Sie bestehen aus 
m

indestens 23 M
dEP, die aus sieben verschiedenen M

itglied-
staaten kom

m
en m

üssen. In der Legislaturperiode 2019 – 2024
gab es sieben Fraktionen und 46 fraktionslose M

dEP. 
· D

ie 20 ständigen Ausschüsse (gew
ählt auf 2,5 Jahre) arbeiten 

fachgebunden und bereiten die inhaltlichen Entscheidungen 
vor. Jedes M

dEP gehört m
indestens einem

 Ausschuss an. 
· Zeitlich begrenzt können U

ntersuchungsausschüsse auf 
Antrag eines Viertels der M

dEP eingesetzt w
erden, w

enn 
etw

a H
inw

eise auf Verstöße gegen EU
-Recht durch EU

- 
O

rgane, M
itgliedstaaten oder Einzelpersonen vorliegen.

· D
er/die Präsident/-in und die 14 Vertreter/-innen leiten die 

Plenarsitzungen und vertreten das EP nach außen. 
· D

er Konferenz der Präsidenten gehören Präsident/-in, 
Erste/-r Vizepräsident/-in und die Fraktionsvorsitzenden an. 
Sie organisiert die parlam

entarische Arbeit und die Zusam
-

m
enarbeit des EP m

it anderen EU
-O

rganen und nationalen 
Parlam

enten.

Dam
it es nun schneller gehen kann, w

erden die Verhand-
lungen im

 Trilog-Verfahren (D
S. 5) fortgeführt. Eine Einigung auf eine 

geänderte Fassung w
ird schnell erreicht.

fraktionen
fraktionen

Änderung
nicht an-
genom

en

Luxemburg

Litauen

Lettland

Kroatien

Italien

Irland

Griechenland
Frankreich

Finnland
Estland

Deutschland
Dänemark
Dänemark

Bulgarien

Belgien

Malta
Niederlande Österreich Polen Portugal

Rumänien

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien
Spanien

Tschechien
Tschechien
Ungarn
Ungarn

Zypern

Präsidium
Präsidium

Plenum

Wahl auf 2,5 Jahre

720 Abgeordnete
(2024 – 2029)

Ausschüsse

 Wahl auf 5 Jahre durch die bürger/-innen der EU
 Wahl auf 5 Jahre durch die bürger/-innen der EU

jew
eils drei M

onate
Entscheidungsfrist

jew
eils sechs M

onate
Entscheidungsfrist

eventuell
Änderungs-
vorschlagÄnderungs-

vorschlag

Gesetz angenom
m

en
Gesetz abgelehnt

 Änderungs-
vorschlag

Ausschüsse
Ausschüsse

 Änderungs-

Kom
m

ission
Gesetzentw

urf

EP
1. Lesung

EP
2. Lesung

M
inisterrat

1. Lesung
M

inisterrat
2. Lesung

Verm
ittlungsausschuss

(Vertretungen von 
M

inisterrat und EP)

EP und 
M

inisterrat
3. Lesung

Let tland
Lettland

Kroatien
Kroatien

Italien
Ital ien

Irland
Irland
Irland
Irland
Irland
Irland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland

Griechenland
Frankreich

Frankreich
Finnland
Finnland
Estland
Estland

Belgien
Belgien

Niederlande
Niederlande Österreich

Österreich Polen
Polen Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal
Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Rumänien

Schweden
Schweden

Slowakei
Slowakei

Slowenien
Slowenien

Zypern
Zypern

Plenum
Plenum

Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre
Wahl auf 2,5 Jahre

720
720
720
720
720
720
720
720 Abgeordnete

 Abgeordnete
 Abgeordnete
 Abgeordnete
 Abgeordnete
 Abgeordnete
(2024 – 2029)
(2024 – 2029)
(2024 – 2029)
(2024 – 2029)

6
11

9
12

76
14

21
81

15 7 96 15 17 22

6
31

20
53

21

33
21 15 9 61 21 21 6



Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

ZULETZT

ERSCHIENEN

✁




